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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 595/J-NR/87, be­

treffend Schulbefreiung von behinderten Kindern, die die Abg. 

Dr. FEURSTEIN und Genossen am 25. Juni 1987 an mich richten, be­

ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Mit Erlaß vom April 1987 wurden die Landesschulräte, die Ämter 

der Landesregierungen, die Lebenshilfe für Behinderte und die 

Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation routine­

mäßig über die Anzahl der Befreiungen von der allgemeinen Schul­

pflicht informiert. 

In der folgenden Tabelle wird nicht nur die absolute Anz~hl der 

Schulpflichtbefreiungen nach Bundesländern dargestellt, sondern 

auch der relative Anteil an den Schulpflichtbefreiungen sowie 

der relative Anteil eines Bundeslandes an allen schulpflichtigen 

Kindern in Österreich. 

abs. Zahl 
d. Befreiungen 

Relativer An­
teil a.d. Schul­
pflichtbefreiung 

Relativer An­
teil an allen 
schulpflich .. 
tigen Kin.dern 

Differenz 

Burgenland: 27 5,31 3,65 - 1 ,65 

Kärnten: 70 13,7 7,73 - 5,97 

Niederösterreich: 103 20,2 18,43 - 1 ,77 

Oberösterreich: 87 1 7 , 1 18,47 + 1 ,37 

·Salzburg: 1 2 2,4 6,6 + 4,20 

Steiermark: 91 17,8 16,53 - 1 ,27 

Tirol: 21 4, 1 8,94 + 4,84 

Vorarlberg: 28 5,5 4,91 - 0,59 

Wien: 71 13,9 14,73 + 0,83 

Österreich: 51°1 

T7 " • pnr.:n: ArH Ii~ 
I~'u~\ 
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Daraus ergibt sich, daß die Bundesländer Burgenland, Kärnten, 

Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg prozentuell mehr 

Schulpflichtbefreiungen aufweisen, als ihrem Anteil an der An­

zahl der schulpflichtigen Kinder insgesamt entspricht. Die Bun­

deslinder Oberasterreich, Salzburg, Tirol und Wien weisen einen 

geringeren Anteil auf. Soferne die Aufstellung einer Rangreihe 

zulissig wäre, weist das Bundesland Tirol, gefolgt von Salzburg 

und Oberasterreich die günstigsten Werte auf. 

Das Bundesland Salzburg hat es übernommen, den Sonderschulen für 

schwerstbehinderte Kinder nach Bedarf zusätzliches Betreuungs­

personal zur Verfügung zu stellen bzw. die Kosten dafür zu über­

nehmen. Dadurch konnte die Leistungsfähigkeit der SOnderschulen 

zur Aufnahme schwerstbehinderter Kinder deutlich verbessert wer­

den. Schon seinerzeit wurde in einem Gutachten des Verfassungs­

dienstes festgestellt, daß die Beistellung von zusitzlichem 

Hilfspersonal eher in die Zuständigkeit der Schulerhalter bzw. 

der Länder fällt. Von den meisten Schulerhaltern wird diese 

zusätzliche finanzielle Belastung jedoch abgelehnt. 

Eine generell entscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist 

die Festlegung von Grenzen für die Schulfähigkeit bzw. Bildungs­

fähigkeit. Es hängt jedoch von Art und Schweregrad der Behinde­

rung eines Kindes ab, ob überhaupt Lernprozesse stattfinden kön­

nen und ob auch nur eine elementare Bildung überhaupt maglich 

ist. Die diesbezüglichen Grenzziehungen wurden bereits stark her­

abgesetzt, und es gehart heute bereits zu den Lehrinhalten der 

Sonderschulen für schwerstbehinderte Kinder, was noch vor weni­

gen Jahren als Voraussetzung für den Schulbesuch angesehen wurde 

(z.B. Toilettetraining, Essenstraining usw.). Es ist jedoch davon 

auszugehen, daß es nicht wünschenswert ist, die Schulen für be­

stimmte Gruppen von Kindern zu Pflegeeinrichtungen umzufunktio-

nieren. 

Gerade in den letzten Jahren konnten für Kinder mit Intensiv­

formen geistiger Behinderung und hochgradigen Mehrfachbehinderun­

gen wesentliche Verbesserungen im Bildungssystem erreicht werden, 
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was auch von der Lebenshilfe für Behinderte mehrfach gewürdigt 

wurde. Konkret seien folgende Punkte genannt: 

Durch eine Novelle des Schulpflichtgesetzes wurde das Ver­

fahren der Befreiung von der allgemeinen Schulpflicht ver­

bessert. Durch einen ergänzenden Erlaß wurde eine lücken­

lose Erfassung und Evidenzhaltung aller von der Schul­

pflicht befreiten Kinder überhaupt erst ermHglicht (diese 

Evidenz ist auch die Grundlage der angeführten Meldung). 

- Durch eine großzügige Hand; ;ung der Bestimmungen über die 

Schülerfreifahrt wurde ein Transport auch für einzelne be­

hinderte Kinder ermHglicht. 

- Durch Einbeziehung therapeutischer Unterrichtsmittel konn­

te die Schulbuchaktion für die Bedürfnisse schwer mehrfach 

und geistig behinderter Kinder adaptiert werden. 

- Die SchülerhHchstzahlen für die Sonderschule für die Son­

derschule für schwerstbehinderte Kinder wurde von 10 auf 8 

gesenkt. 

- Durch Einrichtung von Schulversuchen zur "FHrderung von 

Kindern mit Intensivformen geistiger Behinderung" wurden 

an einer großen Zahl von Schwerstbehindertenschulen die 

sonderpädagogischen BetreuungsmHglichkeiten bedeutend er­

weitert. 

- Eine Arbeitsgruppe "Schwerstbehinderte Kinder" Leitung LSI 

Dr. Zehethofer~ Dr. Josef Frogner erarbeitet laufend Maß­

nahmen und Vorschläge für den Bereich jener Kinder, die 

bisher von der Schulpflicht befreit wurden. 

(Siehe beiliegenden Bericht der Zeitschrift "Behindete") 

- In bundesländerübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen 

werden die neuen Anforderungen an die Sonderschule für 

schwerstbehinderte Kinder behandelt. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage ist festzustellen: 
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ad 1: 

Die Beistellung von Betreuungspersonal ist keine Zuständigkeit 

des Bundes. Auf die detaillierten Ausführungen des beiliegenden 

Gutachtens des Verfassungsdienstes wird verwiesen. 

ad 2: 

Private Volks- und Hauptschulen 9 an denen auch behinderte Kinder 

unterrichtet werden 9 werden in g,' 

das Hffentliche Schulwesen. 

ad 3: 

~em Ausmaß unterstützt wie 

Unter Bezugnahme auf die Tabelle ist die Anzahl der Schulpflicht­

befreiungen vorerst auf die Gesamtzahl der schulpflichtigen Kin­

der in einem Bundesland zu relativieren 9 d.h. die Zahl der von 

der Schulpflicht befreiten Kinder ist mit der Schülerzahl insge­

samt zu vergleichen. Die dann dennoch festzustellenden Unter­

schiede kHnnen nur hypothetisch erklärt werden 9 weil wissen­

schaftliche Untersuchungen auf diesem Gebiet fehlen. Die beson­

ders po si ti ven We rt e von Salzburg -sind s icherl ich auf die b e­

reits genannte Bereitschaft der Landesregierung zurückzuführen, 

Hilfspersonal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus war der 

nunmehr bereits in Ruhestand befindliche Sonderschulinspektor 

gleichzeitig Präsident der Lebenshilfe Österreich 9 was seinen Be-

mühungen in diesem Zusammenhang sicherlich die notwendige Durch­

schlagskraft verliehen hat. In Tirol wiederum kHnnte die Initia­

tive des Sonderschulinspektors RegRat TALER zur Einrichtung 

einer Hausfrühbetreuung maßgeblich sein 9 mit der Schulfähigkeit 

erreicht werden soll. 

ad 4: 

Soferne mit dieser Frage die Problematik des gemeinsamen Unter­

richtes von behinderten und nichtbehinderten Kindßrn angespro­

chen wird 9 muß auf das Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung 

hingewiesen werden 9 das die Zielsetzungen für die laufende Le­

gislaturperiode umschreibt. 

t' 
" i 
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Dies bedeutet die Einrichtung und Objektivierung verschiedener 

Schulversuchsmodelle, in denen ein unterschiedliches Ausmaß an 

zusitzlicher FBrderung und StUtzung behinderter Kinder vorgesehen 

ist. Erst auf der Basis gesicherter Erfahrungen aui diesem Schul­

versuch kannen allfällige Ubertragungen in das Regelschulsystem 

diskutiert werden. 
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Für Sportliche und Figurbewußte - Almdudler "light", 
die kalorienarme, natürliche Kräuterlimonade, 
mit der es ganz leicht ist, nicht schwerer zu werden. 

BEHINDERTE 2187 

® 

61 
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Anläßlich eines Fortbildlllngsseminars für Sonderschullehrer in lienz am 13. Mai 1985 
wurde 110m BlVm~S (Dr. HeinI Gruber) eine Projektgruppe gegründet. 
Unter der LeiRung \lon lSI Ur. Florian Zehethofer stellt diese Projektgruppe ein tür alle 
Bundesländer repräseniati\les 3eraiungsgremium dar, das Entwicklungen u~d Struktur­
\lerändemngen der "Sonderschule für scnwerslbelJinderte KinderN beraten und ent­
sprechende Vorschläge erarbeiten soll. um bislang "schulunfähig" erklärten Kindern 
den Weg zur schulischen förderung zu eröffnen. 

62 BEHINDERTE 2/87 
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Seit Oktober 1985 trillt sich dieses Bera­
tungsgremium. dem Vertreter jedes Bundes­
landes angehören. regelmäßig. 
Die Projektgruppe behandelt bisher folgen­
de Themenbereiche: 

Grundsätzliche Aussagen (LEITUNG: BSl 
RR Thaler. Tirol; 
MITARBEITER: BSI Bitsehe. Vlbg; SOL Wie­
dermann. Klagenfurt; Univ.-Doz. Dr. Wey­
ermüller. Innsbruck; LSI Dr. Zehethofer. 
OÖ) 

Förderdiagnostik und Förderpläne (LEI­
TUNG: Prof. Dr. Fragner. üÖ; SO Dr. Ben­
gesser; MITARBEITER: Oe. Margarethe Mey­
er. Kärnten). 

Unterrichtsmodelle (LEITUNG: SO 
Schrausser. Graz; 
MITARBEITER: Prof. Dr. Fragner. OÖ; SO 

G ru ndsätzliches 
In den gesetzlichen Bestimmungen auf 

dem Gebiet des Schulwesens sind - mit 
Ausnahme der Befreiung eines Kindes von 
der allgemeinen Schulpflicht wegen Schu­
lunrahigkeit (§ 15 Schulpt11chtgesetz) - für 
alle sich dauernd in Österreich aufhaltenden 
Kinder das Recht auf Bildung und die 
Pflicht zum Besuch einer Schule verankert 
(sh. Bundesgesetz über die Schulpflicht 
1985). Der BegrilT der Schulunfähigkeit 
wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Da­
durch werden Kinder immer wieder unge­
rechtfertigt von einer angemessenen schuli­
schen Förderung ausgeschlossen. Man 
nimmt ihnen so die Chance einer fachspezi­
tischen Hilfestellung zur bestmöglichen Ent­
faltung ihrer Anlagen. 

Allein aus der Würde des Menschen er­
wächst. unabhängig von der gesetzlichen 
Verpllichtung. ein uneingeschränkter An­
spruch auf Erziehung und Bildung. Begün­
stigt durch eine positiv veränderte Grund­
haltung von Gesellschaft und Gesetzge­
bung. müssen Kinder mit erhöhtem Förder­
bedarf zwangsläutig einen sozialpädagogi-

Gaber. Klagenfurt; SO Gerta Klein. Wien; 
SL Novakovits. Burgenland). 

Materialien und Ausstattung (LEITUNG: 
SO Helmut Sillner, Wien; SO OSR Leibets­
eder. Tirol). 

Im folgenden sollen als erster Schritt die 
Ergebnisse der ARBEITSGRUPPE I ölTentlieh 
zur Diskussion gestellt werden. die sich mit 
..grundsä tzlichen Aussagen" a useinander­
setzen. Die Bezeichnung .. Schule für lebens­
praktische Bildung" ist als ein Arbeitstitel 
anzusehen. 

Durch die nachfolgende Veröffentlichung 
beabsichtigt die Projektgruppe. eine breite 
Diskussion anzuregen. Wir ersuchen Sie 
höflich, zu allen Punkten Stellungsnahmen 
abzugeben. Für jede Anregung und Kritik 
sind wir Ihnen dankbar. 

I 
sehen Auftrag und eine unausweichliche 
pädagogische Herausforderung nach sich 

I ziehen. . 
I Ausgehend von dieser Verantwortlichkeit 
I der Institution Schule für alle Kinder im 
I Schulpflichtalter sowie von der grundsätzli-

chen Förder- und Bildungsmöglichkeit und 
vom besonderen Erziehungsbedarf dieses 
Personenkreises. ist die Einrichtung der 
Schuie für lebenspraktische Bildung zu 
schaffen. Zur Vermeidung der Entstehung 
pädagogisch vernachlässigter Randgruppen 
darf die Schulunfähigkeit nur vom Aspekt 
der gesundheitlichen Gefährdung des Schü­
lers und nicht vom traditionell übernomme­
nen schulischen- Konzept her gesehen wer­
den. Diese Schule hat sich mit allen ihr zu 
Gebote stehenden Mitteln den neuen Erfor­
dernissen anzupassen. 

Im einzelnen sind Wege zu eröffnen. die es 
ermöglichen. daß sich sonderpädagogisch 
fundierte Erziehung und Bildung außerhalb 
des engbegrenzten Lernortes Schule und der 
üblichen Schulzeitregelung vollziehen kön­
nen. 
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Starre. Abgrenzungen zwischen Erzie­
hungs-. Bildungs-, Therapierungs- und Be­
treuungsaufgaben haben zu unterbleiben 
und müssen flexibleren Regelungen Platz 
machen. Außerdem ist unter Zuhilfenahme 
auch unkonventioneller schulischer Metho­
den und Maßnahmen zu garantieren. daß 
die Ausbildung von Basisfunktionen und 
Basisqualifikationen nicht als Schulvoraus­
setzungen. sondern als wesentliche Erzie­
hungs- und Bildungsziele gesehen werden. 

In der Schule für lebenspraktische Bil-

Bisher wurden immer wieder schulpt1ich­
tige Kinder durch den Entfall von schuli­
schen Erziehungs- und Bildungsbemühun­
gen benachteiligt. Die Begriffe Schulfahig­
keit und Schule werden im sonderpädagogi­
schen Bereich heute sehr weitreichend ver­
standen - nicht zuletzt deshalb. weil die 
Schule heute manche Aufgaben mit zu über­
nehmen hat. die bislang ausschließlich der 
Familie allein vorbehalten blieben. 

Die Schule für lebenspraktische Bildung 
sieht sich generell verantwortlich für alle 
Schüler mit besonderen Erziehungs- und 
Lernbedürfnissen ohne Festlegung einer un­
teren Grenze vorliegender Erziehungs- und 
Lernvoraussetzungen. Aufnahmekriterien 
im Sinne von Mindesterfordernissen können 
nur von der gesundheitlichen und/oder psy­
chischen Gefährdung des Schülers her gese­
hen werden, um die neuerliche Bildung einer 
schulisch unbetreuten Restgruppe nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

Die sonderpädagogische Förderung der 

dung steht im Vordergrund das Lehrziel 
.. Leben". Es muß gefordert werden. mit al­
len Kindern möglichst ohne Ausnahme in 
dieser Hinsicht ein Erziehungs- und Bil­
dungsangebot zu versuchen. 

Der pädagogischen Verantwortung ge­
genüber den förderbedürftigsten Schülern 
darf sich die SdlUle auf keinen Fall ver­
schließen. Im Gegenteil. sie muß sich den 
neuen Erfordernissen in bestmöglicher Wei­
se stellen. 

I 
Schüler mit erhöhtem FÖl'derbedarf muß 
aufgrund von Vielfalt und Schweregrad der 

I vorliegenden Beeinträchtigungen umfassend 
sein. Neben durchwegs stark eingeengten 
Fähigkeiten bei Aufnahme-. Verarbeitungs-
und Speicherprozessen sowie Ausdrucks­
möglichkeiten sind meist auch schwere Ent­
wicklungsabweichungen im motorischen, 
senso-motorischen und emotional-sozialen 
Bereich zu berücksichtigen. 

Unter Beachtung des Grundsatzes, daß 
frühe Hilfen sehr wirksame Hilfen sind. hat 
zu gelten. möglichst all diese Schüler ohne 
Ansehen ihrer momentanen Leistungsfähig­
keit bei Eintritt ins Schulpflichtalter in die 
Schule für lebenspraktische Bildung aufzu­
nehmen. Allein schon das Teilhaben am ge­
meinsamen Lernen mit seinen vielfältigen 
Aktivitäten und Begegnungen ist von derart 
ausschlaggebender Bedeutung, daß sie einen 
umfangreichen Erziehungs- und Bildungs-

. ansatz rechtfertigt. 

~(8)~ ~~~(ffi~lOJ~~$~~® A~~~rCd1~ ~rer, Schule für lebens­
~~caJ&~~$~~® ~~~~[H~~ 

Die Schule für Jebenspraktische Bildung I lern schülerorientierte (weniger lernziel­
hat den Auftrag. dem Kind mit besonderen orientierte) Eingliederungshilfe in mcnschli­
Erziehungs- und Lernbedürfnissen vor al- che Gemeinschaften zu geben und sie zu per-
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sönlicher Lebenserfülltheit zu führen. Den 
aus der vorgegebenen Ausgangslage und aus 
den individuellen Ansprüchen des Schülers 
resultierenden schulischen Zielen und Inhal­
ten ist dabei Vorrangstellung vor den Er­
wartungen der Gesellschaft einzuräumen. 

In der Regel werden die Bildungsbemü­
hungen der Schule im Schulgebäude durch­
zuführen sein. Mancher Erziehungs- und 
Bildungsversuch wird außerhalb der tradi­
tionellen Möglichkeiten der derzeitigen 
Schulstruktur auch anderen Erfordernissen 
anzupassen sein - etwa als Einzelarbeit un­
ter anderen räumlichen und zeitlichen As­
pekten. Die anzustrebenden Ziele der unter­
richtlichen Konzepte haben sich unbescha­
det der vorliegenden Erziehungs- und Lern­
voraussetzungen an den individuellen päd­
agogischen Bedürfnissen und Möglichkeiten 
zu orientieren. 

Mit Stetigkeit ist in den Abläufen der Er­
ziehung vor allem auf eine positive Verände­
rung der Gesamtsituation des Kindes hinzu­
arbeiten, weil die belastenden Beeinträchti­
gungen des Kindes vielfach nicht wesentlich 
verbessert werden können. Alle Förderpro­
zesse einschließlich der medizinischen und 
therapeutischen Bemühungen sind ganzheit­
lich durchzuführen. Ihnen muß eine exakte 
inhaltliche sowie methodisch-didaktische 
Planung vorangehen. Sie ist jeweils durch 
Ergebnisse sonderpädagogischer Förderdia­
gnostik Zu aktualisieren. 

Innerhalb der anzustrebenden Zielberei­
che sindje nach Ausgangs- und Bedürfnisla­
ge mit unterschiedlich erforderlicher 
Schwerpunktbildung insbesondere folgende 
FÄHIGKEITEN anzubahnen bzw. auszu­
bauen: 

'1, Erleben und Entfalten der cige-

(L Aktivierung grundlegender Funk­
tionen, z. B. Wahrnehmung, Gebrauch der 
Sinne ... 
Hinführung zu bestmöglicher Selbstversore 
gung, Aufbau einer positiven psychischen 
Grundstimmung ... ) . 
2. Erfahren, Erleben und Auseinanderset­
zen mit der Umwelt. 
(Zurechtfinden im Alltagsbereich. Zeitab­
läufe erfahren. sich auf Erscheinungsformen 
und Zusammenhänge in der Natur' einstel­
len). 
3. Erfahren, Erleben und Auseinanderset­
zen mit der Gemeinschaft. 
(Ausbildung sozialer und kommunikativer 
Fähigkeiten, Regelbewußtsein ... ) 
4. Erfahren, Erleben und Auseinanderset­
zen mit der Sachumwelt. 
(Gebrauch von Materialien und Geräten, 
Durchführung von Tätigkeiten und Spielen, 
Erkennung und Nutzung von Zusammen­
hängen in der Sachumwelt, Gestaltung der 
Freizeit ... bis hin zur Einführung in die 
Kulturtechniken. ) 

~~® ~®$(ill~~®W® ÄW~(p$~is$ituation in der Schule für 
~®~re;~$~w(8)~~~$(k~® ~~~dung 

Kinder mit erhöhten Erziehungs- und 
Lernbedürfnissen stellen ihre Mitwelt häutig 
vor außergewöhnliche Situationen. Darau~ 
ergeben sich besondere Arbeitsbedingun­
gen, vor allem intensive Formen partner­
schaftlicher Zusammenarbeit. aber auch we­
sentlich größere Anforderungen an die Bil­
dungseinrichtungen. 

Die Arbeitssituation des Lehrers in der 
Schule für lebenspraktische Bildung stellt 

Ansprüche, dieiiber das übliche Maß physi­
scher und psychischer Belastbarkeit hinaus­
gehen. Die Arbeit mit diesen Kindern erfor­
dert eine außergewöhnliche Sensibilität für 
deren Situation. weiters die Bereitschaft. 
euch pflegerische Aufgaben in seine pädago­
gischen Bemühungen zu integrieren. 

Menschliche und berufliche Befriedigung 
kann vor allem erfahren werden: 
aus der Bereitwil~igkeit. unvoreingenomlli1e-
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Bell1lnll1ldell"~te MIell1lscll1lell1l 8.llll1ld 
MIasstell1lmedlnell1l: 
lFon!lelr8.llll1lgell1l mir eill1lte 
velrall1lttwoIrhmgsvo~nte 
BeIrRcll1l~ell"s~a~~ll.nII1lg 

Wic behinderte Menschen in der Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden. wie Behinderung und Rehabilitation beurteilt und inter­
pretiert werden. das hängt zu einem guten Teil davon ab, in wel­
cher Weise dic Medien daJilber berichten. Konsumiert man die 
einschlägigen Berichte - egal. ob in elektronischen oder Print­
medien - mit einigCf Aufmerluamkeit, so fmdet man inuner 
wieder Klischees und Stereotypen. die oft mehr der Ausgren­
zung dienen. als der Rchabilitation und der Integration. 

Der ,\rbdtskrels Öffentlichkeitsarbeit der Arbeilsge­
meinschan ror Rehabilitation hat daher eine "Charta 
zur Darstellung behinderter Menschen In den Medien" 
entworfen. 
Wir stellen Ihnen hier den Forderungskatalog vor; 
den vollen Tellt der Charta schicken wir Interessenten 
gerne zu. Wir freuen uns auch über Stellungnahmen 
und Anregungen. 
Anfragen bille an: Or. Susanne Pribltzer, Allgemeine 
UnfallversicherungsansIalt, 1200 Wien, Adalbert-Stif· 
ter-Straße 65, Tel. 0 22 2133 011309 DW. 

o Forderungen 
o I) Wir fordern die wesentlich stärkere BeJilcluichtigung der 
Probleme behinderter Menschen in der Aus- und Fortbil­
dung von Journalisten und anderen Medienmachem (HIrn, 
Werbung etc.), vor allem auch durch Schaffung vennehrter B.,. 
gegnungsmög1ichkeiten mit behinderten Menschen und Einbe­
ziehung derselben in die Aus- und Fortbildung. 

o 2) Wir fonlern die maximale Beachtung der Prinzipien 
ethisch fundierter Berichterstattung: Sachlichkeit, Objektivi­
tät, Wirlilichkeir.streuc, Verantwortlichkeit, seriöse Recher­
chen, Diff=ierung etc.: der Wahrung dieses - eigentlich 
selb:nvem.ändlichen - Ethos kommt gerade bei der sehr sen­
siblen Behinderungsproblcmatik noch gesteigerte Betcutung zu. 

o 3) Wir fordern. daß behinderte Menschen und ihre Probleme 
unter den GesichlSpunkten der Integration. der sozialen Rehabi­
litation, des Nonnalisierungsprinzips mit gro&möglicher 
Selbstverständllch!leit und in normalen Lebensumständen 
und -zusammenhänge zur Darstellung gelangen. und dies nicht 
nur in .. behinderungsspeziilSchen" Artikeln. Berichten. Sendun­
genetc. 

o 4) Wir fordern. daß über behinderte Menschen und deren 
Probleme eine regelmäßige Berichtserstattung erfolgt, d. h. 
daa das Thema Behinderung auch zu eirn normalen. kontinuier­
lichen, selbstverständlichen. bereichsilbergreifenden Teil aller 
redaktionellen Rcssorts der Printmedien. der gesamten 
Progrnmmgestallung in Hörfunk und Fernsehen wird. 

05) Wir fordern, daß auf die Verwendung von Klischees. von 
offenen und unterschwelligen lIerabwUrdigungen, Diskriminie­
rungen, Stigmatisierungen verzichtet wird; dies gilt sowohl 
!Ur die sprachliche Ebene als auch !Ur die bildliche Darstellung; 
jeder Medi".,macher muß sich bei der Begriffe und Ausdrucks-
mittel, . ,. .ge stellen. ob sie verletzend wirlten können. 

o 6) alle Verantwortlichen und Medienmacher 
auf. a1, bt:.< Grundmotiv zu beachten:. daß die behinder-
ten M. .• nicht auf das !\.lilleid der anderen angewiesen 
sein und ständig an diese al'P"llieren möchten, sondern daß sie 
unveräußerliche Rechte und Ansprüche zu vertreten hahen, 
deren volle Erfilllung es ont cnnöglichen wird. von einer hu­
manen Gesellschaft 1.U sprechen. 

o 7) Wir fordern. daß 'behinderte Menschen in größtmög­
lichem Ausmaß in die redaktionelle Arbeit und Programmge­
stallung sowie Herstellung von Mcdienprodukten mitcinbezo­
gen werden. denn dies ist die wichtigste Voraussetzung, daß 
auch alle anderen I'orderungen erfUllbar werd,," und die V cr­
besserung durch Kontrolle seitens der Betroffenen aufrechter­
halten bleibt. 

o 8) Wir fordern alle Verantwortlichen und Medienmacher 
auf. sich mit dem Bedeutungsgehalt des Integrationskon­
zepts stärker vertraut ZU machen und es zur uneingeschränkten 
Grundlage aller Berichter.;tattungen und sonstigen Dar.;tcllun­
gen zu machen: Integration heißt für den behinderten ~fen­
sehen nicht Anpassung an hersehende Nonnen und Ideale, 
sondern Anerkennung der Ander.;artigkeit bei Durchsetzung 
und all seiner menschlichen Rechte. 

o 9) Wir fordern die Verantwortlichen und Medienmacher 

auf. das Problemfeld Behinderung in seiner ge-
selischal\spolll\schen Dimension und Tragweite ZU 
erkennen und darzustellen und eine nur personalisierende, 
individualisierende. einfallbezogene Aufbereitungsweise zu 
vermeiden (was nicht heißen soll. auf Differenzierung zu 
verzichten!). 

o 10) Wir fordern schließlich alle Verantwortlichen und 
Medicnmacher auf, sich !hres großen meinungsbiIdenden 
Stellenwertes unter Bedachtnah;ne auf allgemeine und 
berufsethische Prinzipien und im Sinne ihn:s 
Blldungsaunrages bewußt zu werden. indern sie sich nämlich 
darauf konzentrieren. die Forderungen und die Hoffnungen auf 
Integration ZU ihrem Anliegen zu machen, könnten sie kraft 
ihrer Multiplikatorwirkung auch der generellen 
Vorurteilsbildung entgegentreten und zur ge<elischaftlichen 
Förderung behinderter Menschen einen wesentlichen Beitrag 
leisten. 

Dr. Susanne Pribitzer 
Allgemeine Unfallvcrsichcrungsanst.alt 

Referat für Offentlichkeir.sa.rbeit 

Allgemeine Untallverslcherungsanstalt 

66 BEHINDERTE 2/87 

537/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 11 von 13

www.parlament.gv.at



.' 

ne Zuwendung zu geben und zu emptangen. 
aus der Zuversicht daß vorgegebene Bedin­
gungen positiv gestaltet werden können. 
aus dem aufrichtigen Wollen zu wirksamer 
Hilfestellung. 
aus dem Bemühen zu Toleranz. Geduld und 
Ausdauer bei den erschwerten Bildungsbe­
mühungen. 
aus der Fähigkeit. selbst kleinste Fortschrit­
te erwarten und anerkennen zu können. 

Eine permanente. breitgestreute Fortbil­
dung. die auch zur Erhaltung der psychi-

sehen Stabilität des Lehrers beizutragen hat. 
ist trotz fundierter sonderpädagogischer 
Ausbildung unabdingbar und wirkt einer 
möglichen Erstarrung seiner unterrichtli­
chen Tätigkeit in Alltags"Routine entgegen. 
Gegenseitige Hilfe. Ermunterung und Ver­
ständnis innerhalb der schulischen Mitar­
beiter und durch die zuständigen Verant­
wortlichen der Schul- und Dienstbehörden 
bilden neben notwendigen Erholungsphasen 
einen wesentlichen Beitrag zur Psychohygie­
neo 

Schulische Förderung Im Gesamtrahmen sozialer 
Hilfen und EingJi~der4ngsmaßnahmen 

Im Rahmen der umfassenden Förderung 
Von Kindern mit besonderen Erziehungs­
und Lernbedürfnissen sind die schulischen 
Bildungsbemühungen ein wichtiger Be­
standteil. Durch vorbereitende. begleitende 
und nachfolgende Maßnahmen kann deren 
Gesamtwirkung bedeutend gesteigert wer­
den. 

In den Bereich der Vorbeugung fallen 
etwa von seiten der Schule angebotene EI­
ternberatung und -anleitung. Hinweise über 
die Wichtigkeit genetischer Beratung und 
Einholung von Frühdiagnosen. Ratschläge 
bezüglich konkreter Frühtherapie- und 
Frühfördermöglichkeiten sowie zur Vermei­
dung von Verfestigungen u. a. m. Die Erzie­
hungsberechtigten sind als Hauptträger jed­
weder Erziehungs- und Bildungsbemühun­
gen einzuplanen und einzubeziehen. 

Zur familiennahen Beratung und Aufklä­
rung (z. B. Fördermöglichkeiten. sozial­
rechtliche Fragen ... ) hat erforderlichen­
falls die Einleitung unterstützender Maß­
nahmen (etwa die Vermittlung von Kontak­
ten zu einschlägigen Fachleuten. die Vor­
sprache bei sozialen Einrichtungen ... ) zu 
treten. ohne dabei direkte Eingriffe in die 
familiäre Intimsphäre oder in Fremdkompe­
tenzen zu provozieren. Eine wirksame För­
derung eines Kindes mit erhöhten Erzie­
hungs- und Lernbedürfnissen läßt sich nicht 
von seiner Umwelt und der Situation der 
Familie trennen. 

I 
I 
I 

Durch vielfältige Formen von EIternkon­
takten sowie durch Einbeziehung der Erzie­
hungsberechtigten in den schulischen Alltag 
als wesentliche Möglichkeiten der Zusam­
menarbeit gilt es. vorerst ein Vertrauensver­
hältnis aufzubauen. Mit dem Abbau von 
eventueller elterlicher Ratlosigkeit und Resi-
gnation sowie familiärer Isolation sind Zu­
versicht und positive EinstellUng zur Le­
benswelt zu stärken. Die sonderpädagogi-

,
. sehe Förderung ist neben der er.forderlichen 

Familiennähe auf die verantwortungsbe­
wußte Berücksichtigung somatischer und 

1

1 

psychischer Bedingungen und die daraus re-
sultierenden Befunde angewiesen (Bera-

i tungsteam). Wechselseitigen Informationen. 
medizinischer Versorgung und therapeuti- _ 
sehen Maßnahmen und Hilfsmitteln kommt 
in vielen Fällen ein entscheidender Stellen­
wert zu. Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
aller einschlägigen medizinischen. pädago­
gisch-psychologischen sowie therapeuti­
schen Einrichtungen und die Interaktion der 
darin tätigen P.ersonen sind im erforderli­
chen Ausmaß zu gewährleisten. 

Enge kooperative Kontakte zwischen 
Schule. Elternhaus. Sozialverwaltung und 
den einer eventuellen Berufsvorbereitung 
und Berufseingliederung dienenden Institu­
tionen haben zeitgerecht von der Schulent­
lassung den Übergang in die Erwachsenen­
und Arbeitswelt ,·orzubereiten. 
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Schließlich müssen zur Förderung der 
persönlichen Lebenserfülltheit und sozialen 
Integration von Schülern mit erhöhtem För­
derbedarf. aber auch zur Verbesserung der 
Einstelhing ihrer Mitmenschen zu jedem 
einzelnen von ihnen und seiner Familie von 
der Schule für lebenspraktische Bildung in 
der ÖITentlichkeitsarbeit immer wieder ge­
zielte Maßnahmen intiiert und ergriffen wer­
den. 

Für die Projektgruppe 
JOSEF FRAONER 
Vorschläge und Anregungen richten Sie bit­
te an folgende Adresse: 

VEREIN. "MITEINANDER­
VERBAND FÜR BEHINDERTE MF.NSCHEN" 
Z. H. DR. JOSEF FRAGNER 
RECHTE DONAUSTRASSE 7 
4020 LINZ 

~enießel11ll Sie einen 'ia~ im 
~erm.~Rbä\d tlberlaq; 

kurbetrieb 
Heilquelle (ThennalschweCelquelle) 

wien ~ oberlaa 
O .... m.b.H. 

Kurbadstraße 10 

Endstelle Linie 67 A-lIo0 Wien Telex 
TeL (0222) 681611_'. 13SS03kurwi .. 
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